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RS OGH 1955/6/14 4Ob73/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1955

Norm

ABGB §1162 IAa

Rechtssatz

Der die Entlassung aussprechende Dienstgeber ist nicht verp4ichtet, die Entlassungsgründe im einzelnen anzugeben;

es genügt daher, wenn er zB darauf hinweist, daß der Dienstnehmer gegen die Interessen des Werkes verstoßen und

einen groben Vertrauensmißbrauch begangen habe.
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